
sozialistische Planwirtschaft. Das ökonomische System des 
Sozialismus verbindet die zentrale staatliche Planung und 
Leitung der Grundfragen der gesellschaftlichen Entwick
lung mit der Eigenverantwortung der sozialistischen Waren
produzenten und der örtlichen Staatsorgane.

(4) Die Festlegung des Währungs- und Finanzsystems 
ist Sache des sozialistischen Staates. Abgaben und Steuern 
werden auf der Grundlage von Gesetzen erhoben.

(5) Die Außenwirtschaft einschließlich des Außenhan
dels und der Valutawirtschaft ist staatliches Monopol.

Im Artikel 9 sind die Erfahrungen der Deutschen Demokratischen 
Republik bei der Schaffung der ökonomischen Grundlagen des Sozia
lismus und der Organisierung des Sieges der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse verankert.

Dieser Artikel bestimmt entsprechend den im Artikel 2 formu
lierten Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung die Haupt
ziele der Volkswirtschaft, ihren Charakter als sozialistische Planwirt
schaft sowie ihre Verwirklichung durch das ökonomische System des 
Sozialismus. Ferner ist hier verfassungsrechtlich geregelt, daß die 
Außenwirtschaft staatliches Monopol und die Festlegung des Wäh
rungs- und Finanzsystems Sache des sozialistischen Staates ist.

1. Die Ausarbeitung und Verwirklichung des ökonomischen Sy
stems des Sozialismus ist die Grundfrage der Gestaltung der entwik- 
kelien sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Bezie
hungen zu einem alle Teile der Volkswirtschaft umfassenden ökono
mischen Gesamtsystem ist der Weg, um die wissenschaftlich-technische 
Revolution zum Nutzen des Volkes durchzuführen.

Es geht hierbei darum, die ökonomischen Gesetze des Sozialis
mus konsequent auszunutzen und das dazu erforderliche Instrumenta
rium zu entwickeln und zu beherrschen sowie die sozialistische Demo
kratie im Interesse der Ausnutzung der ökonomischen Gesetze des So
zialismus voll zu entfalten. Mit der Verwirklichung des ökonomischen 
Systems in seiner Gesamtheit wird eine starke Basis der industriellen 
und landwirtschaftlichen Produktion geschaffen, auf deren Grundlage 
sich die sozialistische Menschengemeinschaft entfaltet und alle Trieb
kräfte der neuen Ordnung wirksam werden. Von der funktionsfähigen
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